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Verordnung 
zur Änderung der Verordnung über die Aufnahme in Schulen 

besonderer pädagogischer Prägung und der Grundschulverordnung
Vom 21. Januar 2014

Auf Grund von § 18 Absatz 3, § 20 Absatz 8, § 28 Absatz 6, § 54 
Absatz 6, § 56 Absatz 9, § 57 Absatz 3 und § 59 Absatz 7 des Schul-
gesetzes vom 26. Januar 2004 (GVBl. S. 26), das zuletzt durch § 3 
des Gesetzes vom 29. November 2013 (GVBl. S. 633) und Artikel I 
des Gesetzes vom 26. Juni 2013 (GVBl. S. 199) geändert worden ist, 
verordnet die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissen-
schaft:

Artikel I
Änderung der Verordnung über die Aufnahme in Schulen 

besonderer pädagogischer Prägung

Die Verordnung über die Aufnahme in Schulen besonderer päda-
gogischer Prägung vom 23. März 2006 (GVBl. S. 306), die zuletzt 
durch Verordnung vom 11. Februar 2013 (GVBl. S. 21) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert:
1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu § 6 wie folgt gefasst:

„§ 6 (weggefallen)“
2. § 3 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 Nummer 3 werden die Wörter „und der Homer-
Grundschule“ gestrichen.

b) In Absatz 3 Nummer 3 werden die Wörter „9. Integrierten 
Sekundarschule im Bezirk Mitte“ durch die Wörter „Max-
von-Laue-Schule“ ersetzt.

c) In Absatz 4 Satz 2 wird vor dem Wort „keine“ das Wort 
„grundsätzlich“ eingefügt.

d) Absatz 9 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 1 werden nach dem Wort „Plätze“ die Wörter 

„und unter Beachtung einer möglichst ausgewogenen 
Zusammensetzung von Mutter- und Partnersprachlern“ 
eingefügt.

bb) Folgender Satz wird angefügt:
„Schülerinnen und Schüler, die die SESB bereits erfolg-
reich besucht haben und wegen eines Aufenthalts im 
Ausland verlassen mussten, werden bei der Aufnahme 
vorrangig berücksichtigt, sofern sie die Voraussetzun-
gen nach Satz 2 erfüllen.“

e) Absatz 10 wird wie folgt gefasst:
„(10) Die Eingangsfrequenz in SESB-Klassen beträgt in 

der Primarstufe 24 bis höchstens 26 Schülerinnen und Schü-
ler. In allen neu eingerichteten Klassen der Jahrgangsstufen 
1 und 7 sind bis vier Wochen vor Beginn der Sommerferien 
zwei Plätze ausschließlich für geeignete Kinder aus hoch-
mobilen, insbesondere aus dem Ausland kommenden Fami-
lien freizuhalten, die sich nicht am regulären Anmeldever-
fahren beteiligen konnten, weil sie im Land Berlin weder 
eine Wohnung noch ihren gewöhnlichen Aufenthalt hatten 
und die sich voraussichtlich nicht auf Dauer in Berlin auf-
halten werden; vorrangig sind dabei Schülerinnen und Schü-
ler zu berücksichtigen, deren Erziehungsberechtigte beim 
Auswärtigen Amt tätig sind.“ 

3. § 4 wird wie folgt gefasst:

„§ 4

Französisches Gymnasium (Collège Français)

(1) Die Aufnahme in die der deutschen Verwaltung unterste-
henden Klassen des Französischen Gymnasiums (Collège Fran-
çais) erfolgt in der Jahrgangsstufe 5. Die Aufnahme in die der 
französischen Verwaltung unterstehenden Klassen erfolgt in der 
Jahrgangsstufe 7. Über die Aufnahme entscheidet im Auftrag 
der Schulbehörde in Jahrgangsstufe 5 die deutsche Schulleiterin 
oder der deutsche Schulleiter, in Jahrgangsstufe 7 die französi-
sche Schulleiterin oder der französische Schulleiter. Dabei ist 
das Einvernehmen mit der jeweils anderen Schulleiterin oder 
dem anderen Schulleiter herzustellen.

(2) Voraussetzungen für die Aufnahme in die Jahrgangsstufe 5 
sind eine Förderprognose für das Gymnasium, mindestens gute 
Leistungen auf muttersprachlichem Niveau in Deutsch sowie 
die erfolgreiche Teilnahme an einem von der Schulaufsichtsbe-
hörde genehmigten Test, in dem zu zwei Dritteln die sprachli-
chen und zu einem Drittel die mathematischen Kenntnisse der 
Schülerinnen und Schüler geprüft werden. Schülerinnen und 
Schüler schließen diesen Test mit Erfolg ab, wenn sie insgesamt 
mindestens 50 Prozent der möglichen Leistung erbringen.

(3) Überschreitet die Zahl der Anmeldungen geeigneter Schü-
lerinnen und Schüler für die Jahrgangsstufe 5 die Aufnahmeka-
pazität, so wird nach der Rangfolge aufgenommen, die sich aus 
dem Durchschnitt der Noten des letzten Halbjahreszeugnisses in 
den Fächern Deutsch, Fremdsprache, Mathematik und Sach-
unterricht ergibt. Bei gleicher Durchschnittsnote entscheidet das 
Ergebnis des Tests nach Absatz 2 Satz 1. 

(4) In Jahrgangsstufe 7 werden Schülerinnen und Schüler auf-
genommen, die die französische Sprache auf einem Niveau be-
herrschen, das eine erfolgreiche Teilnahme am Unterricht erwar-
ten lässt. Zur Feststellung der Kenntnisse kann ein von der 
Schule erstellter Test eingesetzt werden.

(5) Überschreitet die Zahl der Anmeldungen geeigneter Schü-
lerinnen und Schüler für die Jahrgangsstufe 7 die Aufnahmeka-
pazität, erfolgt die Aufnahme in folgender abgestufter Rangfol-
ge: 
1. französische oder deutsche Schülerinnen und Schüler, die 

bisher eine anerkannte französische Auslandsschule, eine 
öffentliche Schule in Frankreich oder eine den öffentlichen 
Schulen in Frankreich gleichgestellte Privatschule besucht 
haben,

2. Schülerinnen und Schüler anderer Staaten, die bisher eine 
anerkannte französische Auslandsschule, eine öffentliche 
Schule in Frankreich oder eine den öffentlichen Schulen in 
Frankreich gleichgestellte Privatschule besucht haben,

3. Schülerinnen und Schüler, die bisher eine Schule besucht 
haben, in der ausschließlich oder überwiegend in französi-
scher Sprache unterrichtet wurde.

(6) In allen neu eingerichteten Klassen sind jeweils zehn Pro-
zent der Plätze freizuhalten, um die Aufnahme von geeigneten 
Kindern aus hochmobilen, insbesondere aus dem Ausland kom-
menden Familien zu ermöglichen, die sich nicht am regulären 
Anmeldeverfahren beteiligen konnten, weil sie im Land Berlin 
weder eine Wohnung noch ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat-
ten.
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(7) Die Aufnahme in eine bereits eingerichtete Klasse ist nach 
Maßgabe freier Plätze möglich und erfolgt bis einschließlich 
Jahrgangsstufe 6 entsprechend Absatz 2, danach entsprechend 
Absatz 4. Überschreitet die Zahl der geeigneten Bewerberinnen 
und Bewerber die der verfügbaren Plätze, gilt Absatz 5 entspre-
chend. Die Aufnahme erfordert das Einvernehmen beider Schul-
leiterinnen oder Schulleiter und erfolgt bis einschließlich Jahr-
gangsstufe 6 durch die deutsche Schulleiterin oder den deutschen 
Schulleiter, danach durch die französische Schulleiterin oder 
den französischen Schulleiter.

(8) Die Höchstfrequenz liegt bis einschließlich Jahrgangsstufe 
6 bei 30 Schülerinnen und Schülern je Klasse.“

4. § 5 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Bilinguale Züge, in die ab der Jahrgangsstufe 5 auf-
genommen wird, bestehen
1. am Friedrich-Engels-Gymnasium mit der Fremdsprache 

Spanisch,
2. am Hans-Carossa-Gymnasium und dem Johann-Gott-

fried-Herder-Gymnasium mit der Fremdsprache Eng-
lisch,

3. am Romain-Rolland-Gymnasium und dem Rückert-
Gymnasium mit der Fremdsprache Französisch.

Am Hans-Carossa-Gymnasium wird ein Zug, an den ande-
ren Schulen werden jeweils bis zu zwei Züge eingerichtet.“

b) In Absatz 2 Satz 1 werden nach dem Wort „aufgenommen“ 
das Komma und die Wörter „die ihre in der Jahrgangstufe 3 
begonnene Fremdsprache fortsetzen“ gestrichen. 

c) Es werden folgende Absätze 4 und 5 angefügt:
„(4) Die Aufnahme in eine bereits eingerichtete bilinguale 

Klasse ist nach Maßgabe freier Plätze ab der Jahrgangsstu-
fe 6 bis zum Beginn der Qualifikationsphase möglich, wenn 
erwartet werden kann, dass die Schülerin oder der Schüler 
dauerhaft in der Lage sein wird, erfolgreich am Unterricht 
im bilingualen Zug teilzunehmen. Die Aufnahme ist grund-
sätzlich vom Bestehen eines von der Schule erstellten profil-
bezogenen Aufnahmetests abhängig.

(5) Die Höchstfrequenz liegt bis einschließlich Jahrgangs-
stufe 6 bei 30 Schülerinnen und Schülern je Klasse.“

5. § 6 wird aufgehoben.
6. In § 8 Absatz 2 werden nach Satz 1 folgende Sätze eingefügt: 

„Es werden eine Klasse in Jahrgangsstufe 1 und bis zu zwei wei-
tere Klassen in Jahrgangsstufe 5 eingerichtet; einschließlich der 
bereits eingerichteten Klassen werden in Jahrgangsstufe 7 
höchstens 14 Klassen gebildet. Der Schulträger legt jährlich die 
Zuordnung der Klassen bedarfsgerecht fest.“

7. § 9 wird wie folgt gefasst:
„§ 9

Staatliche Ballettschule Berlin und Schule für Artistik

(1) In der Staatlichen Ballettschule Berlin und Schule für Ar-
tistik erfolgt die Aufnahme in die Fachrichtungen Bühnentanz 
und Artistik in der Jahrgangsstufe 5, in das berufliche Gymna-
sium in der Jahrgangsstufe 11.

(2) Die Staatliche Ballettschule Berlin und Schule für Artistik 
nimmt ausschließlich tänzerisch oder artistisch besonders talen-
tierte Schülerinnen und Schüler auf. Die Aufnahme erfolgt unter 
Berücksichtigung der Empfehlung der Fachlehrkräfte und eines 
aktuellen Gutachtens des Zentrums für Sportmedizin oder einer 
von der Schule benannten Fachärztin oder eines von der Schule 

benannten Facharztes, das die gesundheitliche Eignung für die 
Ausbildung belegt.

(3) Voraussetzung für die Aufnahme in die Fachrichtung Büh-
nentanz ist das Bestehen eines Aufnahmetests, mit dem die 
nachstehenden Fähigkeiten nachgewiesen werden:
1. Körperliche und künstlerische Eignung:

a) Bewegungstalent (Bewegungsübungen, auch nach Mu-
sik, Dehnungsfähigkeit),

b) Bewegungsphantasie,
c) Musikalität,
d) körperliche Belastbarkeit und Konstitution;

2. darstellerische Ausdruckskraft.
(4) Voraussetzung für die Aufnahme in die Fachrichtung Ar-

tistik ist das Bestehen eines Aufnahmetests, mit dem die nach-
stehenden Fähigkeiten nachgewiesen werden:
1. Körperliche und künstlerische Eignung:

a) Bewegungstalent (Bewegungsübungen, auch nach Mu-
sik, Dehnungsfähigkeit),

b) Bodenakrobatik (insbesondere Rolle, Radschlag, Hand- 
und Kopfstand),

c) koordinative Fähigkeiten (insbesondere Balance, Jong-
lage),

d) körperliche Belastbarkeit und Konstitution (Kraftübun-
gen, Klimmzüge);

2. darstellerische Ausdruckskraft (Pantomime und szenische 
Darstellung).

(5) Bei der Aufnahme in das berufliche Gymnasium orientiert 
sich das nachzuweisende künstlerische Niveau am Ausbildungs-
stand der Schülerinnen und Schüler der Fachrichtung Bühnen-
tanz oder der Fachrichtung Artistik am Ende der Jahrgangstufe 
10. Abweichend von Absatz 3 und 4 werden bei grundsätzlicher 
Eignung vorrangig Schülerinnen und Schüler aufgenommen, die 
bereits die Sekundarstufe I an der Staatlichen Ballettschule Ber-
lin und Schule für Artistik besucht haben.

(6) Für die Aufnahme in eine bereits eingerichtete Klasse gel-
ten die Absätze 2 bis 4 entsprechend.“

Artikel II
Änderung der Grundschulverordnung

Dem § 24 Absatz 6 der Grundschulverordnung vom 19. Januar 
2005 (GVBl. S. 16, 140), die zuletzt durch Artikel III des Gesetzes 
vom 19. Juni 2012 (GVBl. S. 166) geändert worden ist, wird folgen-
der Satz  angefügt:
„Abweichend von Absatz 2 Satz 6 bleiben bei ihnen die in Jahr-
gangsstufe 5 erworbenen Zeugnisnoten bei der Bildung der Durch-
schnittsnote unberücksichtigt.“

Artikel III 
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 21. Januar 2014

Senatsverwaltung für Bildung, 
Jugend und Wissenschaft

Sandra S c h e e r e s
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Veröffentlichung
zum Bestand des Sondervermögens Immobilien des Landes Berlin 

I. Gemäß § 1 Absatz 2 Satz 4 des Gesetzes über die Errichtung eines Son-
dervermögens Immobilien des Landes Berlin (SILB) vom 4. Dezember 
2002 (GVBl. S. 357), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14. Juli 2006 
(GVBl. S. 832), wird folgende Änderung des Sondervermögens veröf-
fentlicht: 

Das Abgeordnetenhaus von Berlin hat mit Beschluss vom 23. Juni 2011, 
Drs. Nr. 16/4301, folgende Grundstücke dem Sondervermögen mit Wir-
kung zum 1. Januar 2014 zugewiesen:

1. Seidelstr. 33, 34, 37 bis 44, Berlin-Reinickendorf, Flurstücke 110/008 
mit 984 m², 110/009 mit 45.050 m², 110/010 mit 33.484 m², 110/012 
mit 53.447 m², 110/013 mit 338 m², 110/018 mit 3.617 m², 110/019 mit 
1.916 m², 110/020 mit 1.896 m², 110/021 mit 1.883 m², 110/022 mit 
1.704 m², 110/023 mit 6.379 m², 110/024 mit 2.598 m², 110/025 mit 
1.770 m², 110/026 mit 1.868 m², 110/027 mit 1.823 m², 110/028 mit 
1.855 m², 110/029 mit 649 m², 

2. Alt-Moabit 12a, Berlin-Mitte, Flurst. 255 mit 39.987 m².

Jeweils unter der Zeilenüberschrift

wird

zu 1.

im Abschnitt G – Grundstücke der Justizvollzugseinrichtungen – der Anlage 
(zu § 1 Abs. 2 Satz 1) hinter dem Grundstück Robert-von-Ostertag-Str. 2 
folgende Zeile eingefügt:

Lage / Adresse Bezirk Gemarkung Flur Flur- 
stück

Grund-
stücksfläche 

in m²
Bemerkungen

Seidelstr. 33, 34, 37 bis 44 Reinickendorf Tegel-
Gemeinde

002 110/008
110/009
110/010
110/012
110/013
110/018
110/019
110/020
110/021
110/022
110/023
110/024
110/025
110/026
110/027
110/028
110/029

984
45.050
33.484
53.447

338
3.617
1.916
1.896
1.883
1.704
6.379
2.598
1.770
1.868
1.823
1.855

649
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zu 2.
im Abschnitt G – Grundstücke der Justizvollzugseinrichtungen – der Anlage 
(zu § 1 Abs. 2 Satz 1) hinter dem Grundstück Alfredstr. 11, Roedeliusplatz 1 
folgende Zeile eingefügt:

Alt-Moabit 12a Mitte Tiergarten 047 255 39.987

II. Gemäß § 1 Absatz 2 Satz 4 des Gesetzes über die Errichtung eines Son-
dervermögens Immobilien des Landes Berlin (SILB) vom 4. Dezember 
2002 (GVBl. S. 357), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14. Juli 2006 
(GVBl. S. 832), wird folgende Änderung des Sondervermögens veröf-
fentlicht: 

Das Abgeordnetenhaus von Berlin hat mit Beschluss vom 12. Dezember 
2013, Drs. Nr. 17/1364, folgendes Grundstück dem Sondervermögen 
rückwirkend zum 1. Januar 2013 zugewiesen:

Niedstr. 1, 2, Lauterstr. 19, 20, Rheinstr. 1, Berlin-Tempelhof-Schöne-
berg, Flurst. 98/019 mit 3.021 m². 

Unter der Zeilenüberschrift

wird im Abschnitt A – Allgemeiner Teil – der Anlage (zu § 1 Abs. 2 Satz 1) 
hinter dem Grundstück Neue Roßstraße 4-5, Wallstraße 32 folgende neue 
Zeile eingefügt:

Berlin, den 20. Januar 2014

Senatsverwaltung für Finanzen

Im Auftrag
Hans-Jürgen R e i l

Lage / Adresse Bezirk Gemarkung Flur Flur- 
stück

Grund-
stücksfläche 

in m²
Bemerkungen

Niedstr. 1, 2,
Lauterstr. 19, 20,
Rheinstr. 1

Tempelhof-Schöneberg Friedenau 001 98/019 3.021
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Entscheidung
des Verfassungsgerichtshofs des Landes Berlin

Aus dem Beschluss des Verfassungsgerichtshofs des Landes Ber-
lin vom 15. Januar 2014 – VerfGH 109/13 – wird folgende Entschei-
dungsformel veröffentlicht:
 § 9 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 der Verordnung über die Kapazitätser-

mittlung, die Curricularnormwerte und die Festsetzung von Zu-
lassungszahlen für das Land Berlin (Kapazitätsverordnung) 
vom 10. Mai 1994 (GVBl. S. 186) in der Fassung der 21. Ände-
rungsverordnung vom 5. September 2013 (GVBl. S. 499) ist mit 
Art. 17 VvB i. V. m. Art. 20 Abs. 1 Satz 2 VvB und Art. 10 
Abs. 1 VvB unvereinbar. 

 Die Vorschrift ist bis zu einer Neuregelung, die spätestens für 
das Vergabeverfahren zum Wintersemester 2015/2016 zu treffen 
ist, weiter anwendbar. 

Berlin, den 20. Januar 2014

Die Präsidentin des Verfassungsgerichtshofs 
des Landes Berlin

S c h u d o m a
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